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Bestätigungsvermerk

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 25.04.2025 dem als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefüg-

ten Jahresabschluss der it@M zum 31. Dezember 2024 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München (it@M)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der

Stadt München (it@M), München, – bestehend aus der Bil anz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und

Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließ-

lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir

den Lagebericht des Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München

(it@M) für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor schriften der Ei-

gen betriebsverordnung des Bundeslandes Bayern und vermittelt unter Be ach tung der deutschen

Grundsät ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der lan des rechtli chen Vorschriften ein den tat-

sächli chen Ver hältnissen entsprechendes Bild der Ver mögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs

zum 31.12.2024 so wie seiner Er tragsla ge für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2024

und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtli chen Vor-

schriften zu treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentli chen Belangen steht

dieser Lagebe richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigen-

betriebsverord nung des Bundeslan des Bayern und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
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Entwicklung zutref fend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßig keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim mung mit § 317

HGB und der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern unter Be ach tung der vom In sti tut der

Wirt schaftsprüfer (IDW) fest ge stell ten deutschen Grundsät ze ord nungs mä ßiger Ab schluss prü fung

durchge führt. Unsere Ver ant wortung nach diesen Vor schriften und Grund sätzen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah resab schlusses und des La geberichts“ un-

se res Bestätigungsvermerks wei tergehend be schrie ben. Wir sind von dem Ei genbetrieb unab hän gig in

Übereinstimmung mit den deut schen han delsrechtli chen und be rufsrechtlichen Vor schriften und ha ben

unsere sonstigen deutschen Berufs pflichten in Über einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffas sung, dass die von uns erlangten Prü fungsnachweise ausrei chend und geeignet sind, um

als Grundlage für un sere Prüfungsur teile zum Jahresabschluss und zum Lagebe richt zu die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Werksausschusses für den Jah resabschluss und den

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-

schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern in allen we sentli chen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut schen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung sowie der lan desrechtlichen Vor schriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags lage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die

gesetzlichen Vertreter verant wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den

deutschen Grund sätzen ord nungsmäßiger Buchführung als not wendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jah resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-

grund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver mö gensschä digun-

gen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort lich, die Fä-

higkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei len. Des Weiteren haben

sie die Verantwor tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,

sofern einschlägig, anzuge ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe richts, der ins ge-

samt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Ei gen-

betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den

Vorschriften der Eigen betriebsverordnung des Bundeslandes Bayern entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwick lung zu treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die Vorkehrun gen und Maßnah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Ei gen-

betriebs verordnung des Bundeslandes Bayern zu ermöglichen, und um ausreichende ge eignete Nach-

weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Werksausschuss ist verantwortlich für die Überwa chung des Rech nungsle gungs prozesses des Ei-

genbetriebs zur Aufstellung des Jah resab schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss als Gan-

zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist,

und ob der Lagebe richt insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes

Bild von der Lage des Eigen betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss sowie mit den bei der Prü fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften

der Eigenbetriebsver ordnung des Bundeslandes Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünfti gen Ent wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be stätigungsvermerk zu erteilen, der un sere

Prü fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei ne in Über-

einstim mung mit § 317 HGB und der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern un ter Beach-

tung der vom In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) festgestellten deut schen Grund sät ze ord nungs mä ßi ger

Ab schluss prü fung durch ge führte Prüfung eine wesent liche falsche Darstel lung stets auf deckt. Fal sche

Darstel lungen können aus dolosen Hand lungen oder Irr tümern re sultieren und wer den als wesent lich

an gesehen, wenn vernünftiger weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins gesamt die auf

der Grundlage die ses Jahresab schlusses und La gebe richts getroffe nen wirt schaftli chen Entschei-

dungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Dar über hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah res ab schluss

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla nen und führen Prü fungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er lan gen Prüfungsnachweise, die ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unse re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass

aus dolo sen Handlungen resultie rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,

ist hö her als das Risiko, dass aus Irrtümern re sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht

auf gedeckt wer den, da dolose Handlungen kollusives Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtig-

te Unvollständig kei ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer kraftset zen interner Kontrollen

beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relev anten inter nen

Kon troll system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor keh rungen und Maßnah-

men, um Prüfungs handlungen zu planen, die unter den gegebe nen Umständen angemessen sind,

je doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur teil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-

zuge ben,

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungs le-

gungs methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver tretern dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver tretern an ge-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter neh menstätigkeit sowie, auf der
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Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine we sentliche Unsicherheit im Zusammen hang

mit Ereignissen oder Ge gebenheiten be steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Ei-

genbetriebs zur Fortführung der Unter nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss

kommen, dass ei ne we sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti gungsvermerk

auf die da zugehöri gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk sam zu ma chen

oder, falls diese Anga ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsur teil zu modi fizieren. Wir

ziehen unsere Schlussfol gerungen auf der Grundlage der bis zum Da tum unseres Bestätigungsver-

merks erlangten Prüfungs nachweise. Zukünftige Ereignis se oder Gegebenheiten können jedoch da-

zu führen, dass der Eigenbe trieb seine Unter neh menstätigkeit nicht mehr fortfüh ren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein schließ lich der

An gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge schäfts vorfälle und Ereignisse

so dar stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buch führung sowie der lan desrechtli chen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

spre chendes Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt,

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset ze sentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs,

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu kunfts-

orientier ten An gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig neter Prüfungsnachwei se

vollziehen wir dabei insb. die den zukunftsorientierten Anga ben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grun de geleg ten bedeutsamen Annahmen nach und be urteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunfts orientierten Angaben aus die sen An nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-

kunftsorientierten An ga ben sowie zu den zugrunde lie genden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-

steht ein erhebliches unver meidbares Risiko, dass künftige Er eignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientier ten Angaben abweichen.






